
 
 

Bund der Militär- und Polizeischützen e.V. 
Fachverband für Sportliches Großkaliberschiessen mit Sitz in D-33102 Paderborn 

 
 
 
ACHTUNG: Diese Sportordnung gilt nur im LV-BW und nicht für die Deutsche 
Meisterschaft des BDMP. Dort darf nur nach der jeweils geltenden Sportordnung 
D.12 / D.13 geschossen werden. 
 
 
 
D.12A Zielfernrohrgewehr 2 modifiziert Halbautomat (ZG2 mod. KK) 
 
Dieser Wettkampf wird wie D.12 Zielfernrohrgewehr 2 (ZG2) durchgeführt. 
Zugelassen sind alle Halbautomaten, die zum Verschießen von Metallpatronen mit 
Nitro-Treibladungspulver und Mantelgeschossen eingerichtet sind. Eine 
Funktionsfähige Sicherung ist zwingend erforderlich. Der Abzugswiderstand darf im 
Moment der Auslösung nicht geringer als 1000 g sein. Das Gesamtgewicht darf 
inklusive Zweibein, Zielfernrohr und Montageringe 10 kg nicht überschreiten. 
Mündungsbremsen sind zulässig. 
Es darf mit beliebiger Vergrößerung geschossen werden. 
 
 
 
 
D.13A Zielfernrohrgewehr 3 modifiziert Halbautomat (ZG3 mod. KK) 
 
Dieser Wettkampf wird wie D.13 Zielfernrohrgewehr 3 (ZG3) durchgeführt. 
Zugelassen sind alle Halbautomaten, die zum Verschießen von Metallpatronen mit 
Nitro-Treibladungspulver und Mantelgeschossen eingerichtet sind. Eine 
Funktionsfähige Sicherung ist zwingend erforderlich. Der Abzugswiderstand darf im 
Moment der Auslösung nicht geringer als 1000 g sein. Das Gesamtgewicht darf 
inklusive Zweibein, Zielfernrohr und Montageringe 10 kg nicht überschreiten. 
Mündungsbremsen sind zulässig. 
Es darf mit beliebiger Vergrößerung geschossen werden. 
 


